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Die Rechtsträger von Krankenanstalten, die unter die Bestimmungen des § 18 Abs. 5 fallen, haben für jede

Krankenanstalt einen Voranschlag nach folgenden Grundsätzen zu erstellen:

1. a)Der Voranschlag hat sämtliche Aufwendungen bzw. Ausgaben zu enthalten, die für den laufenden Betrieb und

die Erhaltung der Krankenanstalt erforderlich sind.

2. b)Den Aufwendungen bzw. Ausgaben haben sämtliche Erträge bzw. Einnahmen gegenübergestellt zu werden, die

sich aus dem laufenden Betrieb ergeben. Für Leistungen der Krankenanstalt, für die dem Rechtsträger weder

gegenüber dem Patienten noch gegenüber einer anderen physischen oder juristischen Person ein Anspruch auf

Gebühren (Pflege- und Sondergebühren, Pflegegebührenersätze und sonstige Entgelte) zusteht, sind äquivalente

Beträge (Äquivalenzbeträge) als Erträge bzw. Einnahmen zu veranschlagen.

1. 1.Die Äquivalenzbeträge sind hinsichtlich der stationär erbrachten Leistungen (Pflegetage) unter Bedachtnahme

auf die Bestimmungen des § 46 Abs. 3, die Ausstattung und die Einrichtungen der betreffenden Krankenanstalt so

zu bestimmen, daß sie innerhalb von 60 vH und 80 vH der jeweils geltenden nach § 46 Abs. 1 festgesetzten

Pflegegebühren für die allgemeine Gebührenklasse liegen. Die Äquivalenzbeträge sind hinsichtlich der an

ambulanten Patienten erbrachten Leistungen so zu bestimmen, daß sie innerhalb von 60 vH und 80 vH jener

Erträge bzw. Einnahmen liegen, die sich bei Anwendung der von der Landesregierung festgesetzten

Ambulatoriumsbeiträge (allgemeiner Tarif und Sondertarif) ergeben. Die Äquivalenzbeträge sind durch

Verordnung der Landesregierung festzusetzen. Wenn die Äquivalenzbeträge für das Voranschlagsjahr noch nicht

festgesetzt sind, sind die zuletzt festgesetzten Äquivalenzbeträge anzuwenden.

2. 2.Als Äquivalenzbeträge für Probanden der Gesundenuntersuchung sind die zwischen dem Dachverband der

Sozialversicherungsträger und der Österreichischen Ärztekammer hiefür vereinbarten Entgelte heranzuziehen.

1. c)Die Voranschlagsansätze sind unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Rechnungsabschlusses des

Vorjahres, der Voranschlagsansätze des laufenden Haushaltsjahres und der für das folgende Jahr zu

erwartenden Tendenz sowie unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit

und Zweckmäßigkeit zu erstellen.

2. d)Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Errichtung oder Erweiterung der Krankenanstalt dürfen, ebenso wie

Ausgaben für Instandsetzung von Baulichkeiten, die nicht der Erhaltung oder zeitgemäßen Adaptierung der

vorhandenen Substanz dienen, nicht aufgenommen werden. Auch Abschreibungen vom Wert der

Liegenschaft sowie Kosten für Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen, Instrumenten, Apparaten

und technischen Einrichtungen dürfen, sofern diese keine Ersatzanschaffungen darstellen, nicht

aufgenommen werden. Als Ausgaben für Ersatzanschaffungen im Betriebsaufwand sind Ausgaben für

Anschaffungen von beweglichen Gütern des Anlagevermögens zu verstehen, die der Erhaltung und der

Einrichtung der Krankenanstalt dienen. Sie dienen dann der Erhaltung, wenn sie zwar eine Verbesserung

infolge des technischen Fortschrittes oder eine Verbesserung der Versorgung mit sich bringen, aber nicht

der Kapazitätsausweitung oder der Schaffung neu errichteter Abteilungen oder Institute dienen, sondern

bereits vorhandene Einrichtungen ersetzen.

3. e)Der vorzulegende Voranschlag ist nach den Voranschlagsposten der Voranschlags- und

Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015, zu gliedern.
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